
 

Naturpark - Volksschule Zlan 
Zlaner Straße 9, 9713 Zlan 

 

 

Schulleiter: Egger Hans 
 

Tel.: 04761 780, E-Mail: direktion@vs-zlan.ksn.at 

 

 

Anmeldung zur Ganztagsschule 
(Anmeldung zur Ganztagsschule in getrennter Abfolge) 

am Standort der Volksschule Zlan für das Schuljahr 24/25 
 

Schülerdaten: 

Vor- und Familienname: ____________________________________________________ 

Geburtsdatum: ___________________________________________________________ 

Straße, PLZ, Ort: _________________________________________________________ 

Klasse/Stufe: ____________________________________________________________ 

 

Daten der/des Erziehungsberechtigten: 

Vor- und Familienname: ____________________________________________________ 

Straße, PLZ, Ort: _________________________________________________________ 

Telefonnummer: __________________________________________________________ 

E-Mail: _________________________________________________________________ 

 

Die Anmeldung erfolgt für folgende Wochentage:      
             Bei Bedarf 

 Montag      bis 14:40 Uhr  bis 16:00 Uhr  bis 18:00 Uhr 
 Dienstag      bis 14:40 Uhr  bis 16:00 Uhr  bis 18:00 Uhr 
 Mittwoch      bis 14:40 Uhr  bis 16:00 Uhr  bis 18:00 Uhr 
 Donnerstag     bis 14:40 Uhr  bis 16:00 Uhr  bis 18:00 Uhr 
 Freitag   bis 13:50 Uhr  bis 14:40 Uhr  bis 16:00 Uhr  bis 18:00 Uhr 

 
Kurzinformation: 
 
Eine ganztägige Schulform gliedert sich in Unterrichts-, Lern- und Fördereinheiten, sowie einem Freizeitteil. Bei der 
getrennten Abfolge ganztägiger Schulformen sieht die Organisation vor, dass die Unterrichtseinheiten am Vormittag 
abgehalten werden, dann ein Mittagessen folgt und am Nachmittag die Lern- und Fördereinheiten bzw. der Freizeitteil 
stattfinden. 
 
In der ganztägigen Schulform mit getrennter Abfolge können Kinder klassen-, schulstufen- oder schul- und 
schulartenübergreifend in Gruppen zusammengefasst werden. 
 



Es besteht die Möglichkeit sich von 1 bis zu 5 Tagen die Woche, für die Dauer des betreffenden Schuljahres, anzumelden. 
Während dieses Zeitraumes kann eine Abmeldung nur zum Ende des ersten Semesters erfolgen. Diese Abmeldung hat 
spätestens drei Wochen vor Ende des ersten Semesters zu erfolgen (§12a Abs. 2 Schulunterrichtsgesetz).  
 
Um die Umsetzung des pädagogischen Konzeptes bzw. die Qualität der Bildungsarbeit an einer ganztägigen Schulform 
zu gewährleisten, bedarf es eines regelmäßigen und pünktlichen Besuchs der Kinder an den angemeldeten Tagen 
bis mindestens 16 Uhr bzw. vorherigen Entlassungszeiten. 
Kinder, die mit dem Bus Richtung Stockenboi fahren, können die GTS schon um 15.40 Uhr verlassen. Dazu bedarf 
es einer separaten Einverständniserklärung der Eltern! 
 

Mein Kind ________________________________ darf an folgenden Tagen MO , DI , MI , DO  , FR  
bereits um 15.40 Uhr entlassen werden, damit es den Bus Richtung Stockenboi rechtzeitig erreicht.  
 
Da auch die Einheiten am Nachmittag als Schulzeit gelten, bedarf es bei Fernbleiben einer schriftlichen Benachrichtigung 
an den Direktor unter Angabe von Gründen. 
 
Das Fernbleiben vom Betreuungsteil an ganztägigen Schulformen ist zulässig:  
a) bei gerechtfertigter Verhinderung, z.B. außergewöhnliche Ereignisse  
b) bei Erlaubnis zum Fernbleiben, die aus vertretbaren Gründen vom Schulleiter oder Leiter des Betreuungsteiles zu 

erteilen ist  
c) auf Verlangen der Erziehungsberechtigten, wenn es sich um Randstunden handelt, die Freizeiteinheiten sind.  
 
Tageweise oder stundenweise, regelmäßig wiederkehrende Freistellungen werden zu Schulbeginn beantragt. 
Gemäß § 5 SchOG ist der Besuch von öffentlichen Schulen unentgeltlich. Dies gilt auch für ganztägig geführte Schulen. 
Von der Schulgeldfreiheit ausgenommen sind: 
1. Lern - und Arbeitsmittelbeiträge 
2. Beiträge für die Verpflegung und den Freizeitteil 
Mit meiner Unterschrift melde ich mein Kind an den genannten Tagen für die ganztägige Schulform in getrennter Abfolge 
an und bestätige, von der Schulleitung eine Information über das Modell, die Rahmenbedingungen und die pädagogische 
Konzeption erhalten zu haben. 
Das Mittagessen ist für 13.00 Uhr vorgesehen. Für Kinder, die 4 Unterrichtsstunden haben, soll der Freizeitbetreuer ab 
der 5. Stunde die Aufsichtspflicht erfüllen. Die pädagogische Betreuungsstunde beginnt um 13.50 Uhr und endet um 
14.40 Uhr.  Es wird bei den Hausübungen unterstützend geholfen, jedoch NICHT KORRIGIERT!  
Gemäß § 68 des Kärntner Schulgesetzes haben die Erziehungsberechtigten für die schulische Betreuung am Nachmittag 
einen Betreuungsbeitrag und für die Verabreichung des Mittagessens einen Verpflegungsbeitrag verpflichtend zu 
bezahlen.  
Der monatliche Pauschalbetrag (Betreuungs- und Verpflegungsbeitrag) ist 10-mal pro Schuljahr (von September bis Juni, 
jeweils bis zum 5. des Folgemonats) mit Einzugsermächtigung zu entrichten. Die Erziehungsberechtigten haften dafür zur 
ungeteilten Hand.  
Der monatliche Pauschalbetrag wurde wie folgt festgelegt:  
 

Anzahl/Tage/Woche €/Monat €/Mahlzeit 

5 Tage € 120 

€ 6 

4 Tage € 96 

3 Tage € 72 

2 Tage € 48 

1 Tag € 36 

Zuschlag 16.00 bis 18.00 Uhr   €2,5/h 

Werk- und Arbeitsmittelbeitrag   €7/Monat 

Ermäßigung für Geschwisterkinder 2. Kind – 20%; 3. Kind – 30%  
Mit meiner Unterschrift melde ich mein Kind zu genannten Tagen für die Ganztagesschule in getrennter Abfolge 
verpflichtend an. 
 
Zlan, am ________________     _________________________________ 
        (Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten) 


